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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1966

Norm

GOG §85

ZPO §86

Rechtssatz

Die Ausdrucksweise in einem von einem Notar verfaßten Rekurs, der Vater einer Minderjährigen könne sich nicht "zum

Vollzieher eines der Minderjährigen zweifelsfrei schädlichen Zwangsaktes erniedrigen" geht über den Rahmen einer

sachlichen Kritik hinaus.
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